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BVerwG: Klagen gegen Erdkabel erfolglos DokNr. 25082199

Der Ausbau des Übertragungsnetzes von Nord nach Süd ist dringend notwendig, kommt aber nur langsam
voran. Grund u. a. dafür sind immer wieder Klagen von Grundstückseigentümern gegen den Trassenverlauf.
Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) drei Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss für
einen Abschnitt der 380-kV-Höchstspannungsleitung im Bereich der Stadt Borgholzhausen im Teutoburger
Wald abgewiesen.

Die Kläger sind Eigentümer landwirtschaftlich genutzter Grundstücke, zu denen sowohl Acker- als auch
Grün- und Waldflächen gehören. Die Kläger hatten unter anderem eine zu starke Bodenerwärmung durch
das in einer Tiefe von 1,10 Metern liegende Kabel befürchtet. Zusammen mit hohen Außentemperaturen im
Sommer könne dies dazu führen, dass die Böden dort kein Wasser mehr hätten. Dazu trüge auch die offene
Bauweise bei. Sie wendeten sich daher gegen die Führung der Leitung als Erdkabel auf ihren Flächen, blieben
aber ohne Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts durfte sich die beklagte Bezirksregierung Detmold dafür
entscheiden, die Leitung auf einer Strecke von 4,2 km als Erdkabel zu führen – BVerwG, Urteil vom
08. 01. 2025 - 11 A 23.23.

Der Abschnitt gehört zu einem Ausbauprojekt, das über insgesamt 70 Kilometer verläuft. Dabei wird eine
bestehende 220 KV-Höchstspannungsleitung durch eine 380 KV-Leitung ersetzt. Teile sind bereits fertigge-
stellt, die Bauarbeiten zur Verlegung des Erdkabels sind bereits gestartet. Das ganze Projekt ist als Pilotstre-
cke geplant, bei dem der Betrieb von Höchstspannungsleitungen mit Wechselstrom als Erdkabel in bestimm-
ten Abschnitten erprobt wird. Betreiber der Leitung ist der Übertragungsnetzbetreiber Amprion.

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG) dürfen Abschnitte einer bestimmten
Gesamtleitung als Erdkabel errichtet und betrieben werden, um den Einsatz von Erdkabeln auf der Höchst-
spannungsebene im Übertragungsnetz als Pilotvorhaben zu testen. Der gewählte Abschnitt war nach Auffas-
sung des BVerwG ein technisch und wirtschaftlich effizienter Teilabschnitt. Es stellte fest, dass die Auslöse-
kriterien des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 EnLAG erfüllt sind, weil sich die Leitung einerseits weniger als 400 m an
Wohnbebauung im Innenbereich und weniger als 200 m an Wohnbebauung im Außenbereich annähere;
betroffen von dieser Annäherung seien insgesamt rund 380 Wohngebäude.

Die Führung als Erdkabel schütze das Wohnumfeld dieser Wohngebäude, die sich in Nachbarschaft zur
Bestandsstraße befänden und bei einem Neubau als Freileitung durch höhere Masten stärker als bisher
belastet würden. Zudem komme das Erdkabel dem Schutz von Biotopen zugute. Dem Bodenschutz und den
Interessen der Landwirtschaft trage der Planfeststellungsbeschluss ausreichend Rechnung. Der Gesetzgeber
erlaube die Führung von Höchstspannungsleitungen als Erdkabel und gebe damit zu erkennen, dass er
vorübergehende Schädigungen des Bodens durch Bauarbeiten grundsätzlich für hinnehmbar erachtet. Das
planfestgestellte Bodenschutzkonzept stelle ausreichend sicher, dass die Böden nach der Bauphase sowohl
in ihrer Struktur als auch in ihren Funktionen weitgehend wiederhergestellt würden. Die Planfeststellungsbe-
hörde durfte davon ausgehen, dass der die Erdkabel umgebende Flüssigboden nach seinen hydrogeologi-
schen Eigenschaften dem Ursprungszustand möglichst nahekommt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen
könnten die Flächen wieder bewirtschaftet werden; ausgeschlossen sei nur Vegetation, die tiefer als 1,10 m
wurzelt. Schließlich sei der Planfeststellungsbeschluss den Gefahren einer Bodenerwärmung ausreichend
nachgegangen, durfte diese aber als gering einschätzen. Mögliche Unsicherheiten waren den Klägern zuzu-
muten, weil sie bei der vom Gesetz angestrebten Erprobung unvermeidbar sind und der Planfeststellungsbe-
schluss insoweit Entschädigungsansprüche regelt.
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